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und Gerätschaften so einzurichten und zu unterhalten und 
den Betrieb so zu regeln, daß die Beschäftigten gegen Ge
fahren für Leben und Gesundheit soweit geschützt sind, 
wie es die Natur des Betriebes gestattet. Insbesondere 
müssen auch Fahrzeuge, Leitern, Fußböden und Luken 
unter Beachtung der Unfallverhütungsvorschriften unfall
sicher hergestellt und unterhalten werden.

(2) Der Betriebsinhaber oder Betriebsleiter ist verpflich
tet, eine Hausapotheke zu unterhalten, um den Beschäf
tigten bei Betriebsunfällen erste Hilfe leisten zu können.

(3) Ist die Überführung eines erkrankten Beschäftigten 
oder eines seiner Familienangehörigen in ein Krankenhaus 
oder die Herbeiholung eines Arztes in die Wohnung des 
Erkrankten notwendig, so ist der Betriebsinhaber oder 
Betriebsleiter zur Hilfe verpflichtet und hat für den Trans
port ein Fahrzeug zu stellen. Die Kostenerstattung erfolgt 
nach den einschlägigen Bestimmungen der Sozialversiche
rung.

Strafbestimmungen
§n

(1) Wer als Betriebsinhaber oder Betriebsleiter eines 
landwirtschaftlichen Betriebes erstmalig

a) eine Arbeitskraft beschäftigt; ohne mit ihr den vor
geschriebenen schriftlichen Arbeitsvertrag abgeschlos
sen zu haben,

b) den Arbeitsvertrag nicht oder nicht fristgemäß der 
zuständigen IG Land- und Forstwirtschaft zur Regi
strierung und Aufbewahrung vorlegt,

c) die Vorschriften dieses Gesetzes oder eines verbind
lichen Tarifvertrages über die Arbeitszeit, die Ent
lohnung oder den Urlaub der bei ihm Beschäftigten 
oder über den Arbeitsschutz verletzt,

wird, falls durch die Tat nicht ein anderes Strafgesetz ver
letzt ist, auf Antrag der IG Land- und Forstwirtschaft und
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